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Kinderbetreuungskosten ab Januar 2006 steuerlich besser absetzbar  

Presseinformation

Laut Mitteilung des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) hat der Bundestag am 17.März 2006 ein Gesetz zum verbesserten Abzug von Kinderbetreuungskosten verabschiedet. Er folgte damit einer Empfehlung des Finanzausschusses, der entgegen dem ursprünglichen Regierungsentwurf einen Abzug ohne Eigenanteil vorgeschlagen hatte.

Rückwirkend ab 2006 können bei Berufstätigkeit beider Elternteile bzw. des Alleinerziehenden zwei Drittel der Kinderbetreuungskosten bis maximal 4.000 Euro wie Werbungskosten steuerlich geltend gemacht werden. Berücksichtigt werden Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. Für behinderte Kinder, die außerstande sind, sich selbst zu unterhalten und deren Behinderung vor dem 27. Lebensjahr eingetreten ist, gibt es keine Altersgrenze. Der Abzug erfolgt zusätzlich zu anderen Werbungskosten oder dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag.

Andere Regeln greifen bei Nichtberufstätigen bzw. bei Paaren, bei denen nur einer arbeitet. Hier sieht der Gesetzgeber einen Abzug als Sonderausgaben für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren vor. Der Verband weist außerdem darauf hin, dass  Betreuungskosten auch für Kinder bis zum 14. Lebensjahr als Sonderausgaben abgezogen werden können, wenn der Alleinerziehende bzw. der nicht arbeitende Partner behindert oder krank ist oder sich in Ausbildung befindet. 


Nicht absetzbar sind Kosten für Privatunterricht und Aufwendungen für sportliche und andere Freizeitbeschäftigungen der Kinder.


Das Gesetz bedarf noch der Zustimmung des Bundesrates. Hier dürfte es jedoch laut Auskunft des Verbandes keine Hürde geben.

Zum Schluss noch ein Tipp vom NVL: Bewahren Sie die Rechnungen für Kinderbetreuungskosten und den Nachweis der Überweisung auf, denn diese will das Finanzamt sehen.  

Der Verband verweist in diesem Zusammenhang auf den umfangreichen Beratungsservice der rund 900 Lohnsteuerhilfevereine in Deutschland. Weitere Informationen darüber und zur Beratungsbefugnis erhalten Interessierte auf der Homepage des NVL unter http://www.nvl.de. Die Anschriften der zahlreichen Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des NVL können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchiert werden.
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